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Sonntagsdienst für Ärzte und Apotheken

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Landkreis 
Freudenstadt
Am Wochenende und an Feiertagen sind 
die niedergelassenen Ärzte in der zentra-
len Notfallpraxis im Krankenhaus Freuden-
stadt tätig. Ein Aufsuchen der Praxis ist nur 
nach telefonischer Anmeldung über die 
Notfallnummer (s. u.) möglich. Telefon-
nummer jetzt einheitlich, auch allgemeine 
Notfalldienstnummer 116 117. Wir bitten 
Sie, sich im Voraus entsprechend zu infor-
mieren, da sich gegebenenfalls bei den o. 
g. Angaben jederzeit etwas ändern könnte.

Wichtige Rufnummern:
Rettungsdienst: � 112
Allgemeiner Notfalldienst: � 116117
Kinderärztlicher Notfalldienst:
(Calw u. Freudenstadt): � 0180 5 19292160
Augenärztlicher Notfalldienst:
� 01805 19292-123
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Auskunft erteilt das DRK Freudenstadt, 
Tel.: 07441 8676080. Auch über die Kas-
senzahnärztliche Vereinigung Baden-
Württemberg erhalten Sie Auskunft: 
http://www.kzvbw.de/.
Frauenhaus im Landkreis Freudenstadt:
07441 5202127 (In dringenden Notfällen 
bei häuslicher Gewalt, nachts, am Wo-
chenende und an Feiertagen wenden Sie 
sich an die Polizei: 110)

Apothekenbereitschaftsdienst
Kostenfreie Rufnummer: 0800 00 22 8 33
Homepage: www.aponet.de

Samstag, 25.01.2025
Schwarzwald-Apotheke, Freudenstadt, 
Tel. 07441 22 55 oder
Spitzweg-Apotheke, Empfingen, 
Tel. 07485 2 10
Sonntag, 26.01.2025
Stadt-Apotheke, Rosenfeld, 
Tel. 07428 1245	 oder
Marien-Apotheke Ergenzingen, 
Rottenburg, Tel. 07457 94370

Diakonie Dornstetten, Glatten, Schopfloch

Pflege • Betreuung • Hauswirtschaft 

Marktplatz 3 ∙ 72296 Schop�och ∙ Tel.: 0 74 43 / 9 68 02-0
E-Mail: info@diakonie-schop�och.de ∙ Fax: 0 74 43 / 9 68 02-15

www.diakonie-schop�och.de

Tageselternverein

Qualifizierungskurs  
zur Kindertagespflege
Ein neuer Qualifizierungskurs zur Kinder-
tagespflegeperson beginnt wieder am 
Montag, 10. März. Alle Interessierte kön-
nen sich bei der Fachberatung des Tages-
elternvereins unter 07451 6279406 sowie 
auch über die Internetseite www.tev-fds.
de hierzu näher informieren. Kursanmel-
dungen sind noch bis Freitag, 31. Januar, 
möglich.

Amtliche Bekanntmachung

Bekanntmachung  
der Gemeindebehörde  

über das Recht auf Einsicht  
in das Wählerverzeichnis und  

die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Deutschen Bundestag 

am 23.02.2025
1. 	� Das Wählerverzeichnis zur Bundes-

tagswahl für die Gemeinde -
	� die Wahlbezirke der Gemeinde 

Schopfloch
	� wird in der Zeit vom 03.02.2025 bis 

07.02.2025
	� während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten
	� Rathaus Schopfloch, Bürgerbüro, 

Marktplatz 2, 72296 Schopfloch (bar-
rierefrei)

	� für Wahlberechtigte zur Einsichtnah-
me bereitgehalten. Jeder Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
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	� Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn 
verloren hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

	� Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen.

	� Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass 
er dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behin-
derung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

6. 	 Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
	 - einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
	 - einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
	 - �einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahl-

brief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und

	 - ein Merkblatt für die Briefwahl.
	� Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 

für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechti-
gung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahl-
berechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde 
vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versi-
chern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Per-
son auszuweisen.

	� Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder 
wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss das 
16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlbe-
rechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlent-
scheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, 
die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsper-
son ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, 
die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen 
Person erlangt hat.

	� Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief 
dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.

	� Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland ohne besondere Versendungsform aus-
schließlich von 24.01.2025 unentgeltlich befördert. Er 
kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stel-
le abgegeben werden.

72296 Schopfloch, 23.01.2025
Bürgermeisteramt Schopfloch
gez. Thomas Staubitzer, Bürgermeister

Zusätzliche Öffnungszeiten für Briefwahl
Wir öffnen das Bürgerbüro für die Beantragung der Brief-
wahlunterlagen zusätzlich an zwei Nachmittagen für Sie.
Die zusätzlichen Öffnungszeiten lauten:
Dienstag, 11.02. von 14 - 16 Uhr
Dienstag, 18.02. von 14 - 16 Uhr.
Wir haben Ihnen an diesen Nachmittagen auch die Möglich-
keit eingerichtet, vor Ort im Bürgerbüro zu wählen.
Wir bitten um Beachtung.

berechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. 
Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-
gister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

	� Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfah-
ren geführt.

2. 	� Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvoll-
ständig hält, kann in der Zeit vom 20. Tag bis zum 16. 
Tag vor der Wahl, spätestens am 07.02.2025 bis 12:30 
Uhr, bei der Gemeindebehörde

	� Rathaus Schopfloch, Bürgerbüro, Marktplatz 2, 
	 72296 Schopfloch
	 Einspruch einlegen.
	� Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 

Niederschrift eingelegt werden.
3. 	� Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-

gen sind, erhalten bis spätestens zum 02.02.2025 eine 
Wahlbenachrichtigung.

	� Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.

	� Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wähler-
verzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, 
erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. 	 Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im
	 Wahlkreis 280 Calw
	� durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises
	 oder
	 durch Briefwahl
	 teilnehmen.
5. 	 Einen Wahlschein erhält auf Antrag
5.1	� ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
5.2	� ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahl-

berechtigter
	 a)	� wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 

die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Absatz 1 der Bundeswahlordnung 
(bis zum 02.02.2025) oder die Einspruchsfrist gegen 
das Wählerverzeichnis nach § 22 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung (bis zum 07.02.2025) versäumt hat,

	 b)	� wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach 
Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Absatz 1 der Bun-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 
Absatz 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist,

	 c)	� wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der 
Gemeindebehörde gelangt ist.

	� Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 21.02.2025, 
15.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schrift-
lich oder elektronisch beantragt werden.

	� Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein 
Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der 
Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt wer-
den.
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Aus dem Rathaus

Hinweis zur Beflaggung am 27.01.2025
Am Montag, 27.01.2025 wird in der Gemeinde beflaggt.
Der Anlass hierzu ist der Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus.

Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom Donnerstag, 16. Januar 2025

Forsthaushalt 2025 und vorläufiges Ergebnis Jahr 2024
Einleitend informierte Bürgermeister Staubitzer darüber, 
dass der Forsthaushalt für das Jahr 2025 ausführlich mit 
dem Forstausschuss beraten worden sei und von diesem die 
Zustimmung zur Planung für 2025 empfohlen werde.
Revierförster Schorpp ging anhand einer Präsentation an 
der Leinwand zuerst auf das vorläufige Ergebnis 2024 ein. Im 
Forstwirtschaftsjahr 2024 wurden insgesamt 3.335 fm ein-
geschlagen, davon 2.770 fm planmäßig (geplant waren 2.800 
fm). Der Einschlag erfolgte im Glattal, im Horn (Räumung für 
die Eichen-Pflanzfläche), als Ausgleich für das Schuppenge-
biet und im Ezwang/Haidenhofstraße. Die Schadnutzung 
mit 565 fm entspricht einem Anteil von 17 %, wobei dies 
aktuell die Fällung von Eschen wegen einer Pilzerkrankung 
zur Verkehrssicherung betrifft. Im Vergleich zum Jahr 2023, 
in welchem sehr viel Schadholz angefallen ist, kann hier im 
Jahr 2024 eine positive Entwicklung verzeichnet werden.
Bezüglich des Einschlags die Schadnutzung betreffend be-
dankte sich Revierförster Schorpp bei den örtlichen Klein-
unternehmern für die schnelle Arbeit auf den betroffenen 
Flächen und für die sehr gute Zusammenarbeit.
Revierleiter Schorpp ging auch noch auf die Kultur- und Pfle-
gemaßnahmen im Jahr 2024 ein. Es erfolgte mit 11.500 Bäu-
men eine beachtliche Anzahl an Pflanzungen, wobei hier elf 
verschiedene Baumarten gepflanzt wurden. Die Pflanzung 
teilt sich auf in 5.300 Stück Anbau/Vorbau und 6.200 Stück 
Nachbesserung.
Das vorläufige Betriebsergebnis ergibt einen Überschuss 
von rund 54.500 Euro (Planansatz: -24.520 Euro).
Der Waldwirtschaftsplan für das Jahr 2025 sieht einen plan-
mäßigen Einschlag von 3.030 fm vor und liegt somit etwas 
unter dem durchschnittlichen jährlichen Forsteinrichtungs-
hiebsatz (3.200 fm). Wie bisher sollen aber bei der Umset-
zung auch die Situation auf dem Holzmarkt, die Preise und 
anfallendes Schadholz im Blick behalten werden und gege-
benenfalls eine Anpassung erfolgen. Die Schwerpunkte des 
Holzeinschlags liegen im Ezwang (1.430 fm), im Horn (1.380 
fm) und im Haidenwäldle (220 fm). Mit dem Einschlag im 
Ezwang wurde schon im Dezember 2024 begonnen und hier 
wird der erste Teil von örtlichen Kleinunternehmern und der 
zweite Teil von einem Forstunternehmer ausgeführt (jeweils 
etwa die Hälfte des Einschlags). Der Einschlag im Horn ist für 
den Herbst 2025 geplant.
Neu gepflanzt werden sollen 3.125 Bäumchen und zwar 
1.125 Stück als Anbau (vor allem Eichen) und 2.000 Stück 
als Vorbau (vor allem Buche, im Horn und Harrissental). 
Kultursicherungsmaßnahmen sind auf 9,2 ha vorgesehen. 
An Waldschutzmaßnahmen ist der Einzelschutz von 9.300 
Bäumchen und Zaunbau auf einer Fläche von 0,5 ha geplant.
Die finanzielle Planung für 2025 enthält voraussichtliche 
Gesamteinnahmen von 196.950 Euro, die Gesamtausgaben 
wurden mit 187.395 Euro kalkuliert, so dass es voraussicht-

lich zu einem Überschuss von rund 9.555 Euro kommen wird.
Forstamtsleiter Dr. Uerpmann sprach noch die Holzmarkt-
lage und die Preise an, beide seien derzeit gut. Mit Blick auf 
den geringen Überschuss beim Waldhaushalt stellte er fest, 
dass Gründe hierfür unter anderem der Umbau des Waldes, 
der Klimawandel, die Durchführung von mehr Kulturmaß-
nahmen und auch gestiegene Energiekosten bei der Hol-
zernte seien.
Zusammenfassend stellte Bürgermeister Staubitzer fest, 
dass es sehr erfreulich sei, dass im Vergleich zur Planung für 
das Jahr 2024 nun ein Überschuss von rund 50.000 Euro zu 
verzeichnen ist.
Der Gemeinderat stimmte der Planung für das Forstwirt-
schaftsjahr 2025 zu.
Bebauungsplan“ Schneewang II“, Schopfloch-Oberiflingen
-Beschluss zum Bebauungsplanvorentwurf, zu den örtlichen 
Bauvorschriften und zur Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange
Einleitend führte Bürgermeister Staubitzer aus, dass der 
Gemeinderat dem Vorhaben bereits im vergangenen Jahr 
zugestimmt habe. Ein privater Investor plane auf der im 
Bebauungsplan enthaltenen Fläche die Erstellung einer 
Agri-Photovoltaikanlage. Mit diesem Vorhaben werde eine 
doppelte Nutzung der Fläche ermöglicht, weil neben der 
Energieerzeugung auch die landwirtschaftliche Nutzung er-
halten bleibe.
Frau Agner vom Büro Gfrörer erläuterte die auch als Sit-
zungsvorlage ausgegebenen Planunterlagen zum Bebau-
ungsplan „Schneewang II“. Die bisher auf dem Grundstück 
befindlichen Photovoltaikmodule sollen abgebaut werden 
und auf dem Grundstück soll dann eine Agri-Photovolta-
ikanlage errichtet werden. Das im Außenbereich liegen-
de Grundstück Flst. 1410 mit einer Gesamtfläche von 2,13 
Hektar sei derzeit im Flächennutzungsplan als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Für die Realisierung des Projekts 
sei eine Ausweisung als Sondergebiet notwendig, dies solle 
mit der derzeit im Verfahren befindlichen 5. punktuellen Än-
derung des Flächennutzungsplanes (Aufstellungsbeschluss 
vom 26.11.2024) erfolgen. Geplant sei die Ausweisung als 
Sonderbaufläche für einen Solarpark. Das Bebauungsplan-
verfahren erfolge als zweistufiges Regelverfahren mit arten-
schutzrechtlichem Fachbeitrag und Umweltbericht.
Die Planung tangiere geringfügig einen Biotopverbund, wel-
cher aber bestehen bleiben könne. Das Plangebiet befinde 
sich außerdem in einem festgesetzten Wasserschutzgebiet, 
die entsprechenden Schutzbestimmungen müssen beachtet 
werden. Die verkehrliche Erschließung erfolge über beste-
hende landwirtschaftliche Wege. Die landwirtschaftliche 
Nutzung bleibe, bis auf geringfügige Brachflächen unter 
den Modulreihen, fast vollständig erhalten. Das anfallende 
Oberflächenwasser solle möglichst breitflächig versickern.
Frau Agner erläuterte weiter die geplanten planungsrechtli-
chen Festsetzungen, die örtlichen Bauvorschriften und den 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag
Nachgefragt wurde wegen der geplanten landwirtschaftli-
chen Nutzung.
Frau Agner führte dazu aus, dass die Fläche als Ackerfläche 
genutzt werden soll, in welcher Form dies geplant sei, könne 
sie aber nicht sagen und dies sei auch nicht Teil des Verfah-
rens.
Nach Aussprache stimmte der Gemeinderat dem Bebau-
ungsplanvorentwurf und den örtlichen Bauvorschriften zu. 
Es soll eine Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange stattfinden.
Verkauf eines Bauplatzes im Gillteich, Flst. 2460 mit 582 
qm, Unteriflingen
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Bürgermeister Staubitzer führte aus, dass Ende 2024 der 
Bauplatz Flst. 2460, Gillteich, Unteriflingen zum Verkauf 
ausgeschrieben worden sei und hierzu eine Bewerbung ein-
gegangen sei. Der Ortschaftsrat sei mit dem Verkauf an die 
Bewerberin einverstanden und die Verwaltung empfehle 
den Verkauf an die Interessentin. Der Bauplatz habe eine 
Größe von 582 qm und der Preis für den Verkauf liege bei 
130 Euro/qm.
Der Gemeinderat stimmte dem Verkauf wie vorgeschlagen zu.

Nachfolgenden Baugesuchen erteilte der Gemeinderat 
das gemeindliche Einvernehmen:
-�Neubau eines Einfamilienhauses mit angebautem Carport 
und FT-Garage auf Flst. 1491 in der Hofackerstraße in Un-
teriflingen

-�Aufbau von zwei Dachgauben auf das bestehende Wohn-
haus auf Flst. 310/3 in der Rosenstraße in Oberiflingen

-�Errichtung eines Anbaus an der südlichen Seite des beste-
henden Wohnhauses auf Flst. 812/13 in der Uhlandstraße 
in Schopfloch

-�Neubau eines Geräteschuppens auf Flst. 1502/5, Oberes 
Täle in Oberiflingen

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse des Gemein-
derats vom 12.12.2024
Bürgermeister Staubitzer gab bekannt, dass der Gemein-
derat in seiner letzten Sitzung dem Verkauf des sanie-
rungsbedürftigen Backhauses im Schmiedeweg, Flst. 1170, 
Oberiflingen an einen Interessenten aus Oberiflingen zum 
Bodenrichtwert zugestimmt habe. In Oberiflingen gebe es 
noch ein weiteres, funktionstüchtiges Backhaus. Der Ort-
schaftsrat habe dem Verkauf zugestimmt.

Ermittlung des Bauplatzpreises für das Baugebiet  
„Laiber Süd“, Schopfloch, Sachstand
Bürgermeister Staubitzer sprach die Ermittlung des Bau-
platzpreises für das Baugebiet „Laiber Süd“ in Schopfloch 
an und berichtete, dass mittlerweile die Schlussrechnungen 
geprüft seien. Die Verwaltung stelle derzeit, in Zusammen-
arbeit mit dem Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten 
und der Kommunalaufsicht beim Landratsamt Freuden-
stadt, sämtliche notwendigen Unterlagen zusammen. Hier-
bei gehe es um die für die entsprechenden Baugrundstücke 
zu erhebenden Erschließungsbeiträge. Ziel sei es, die erfor-
derlichen Beschlüsse im ersten Quartal 2025 zu fassen.
Der Vorsitzende betonte, dass es ihm wichtig sei, die Bau-
platzpreise genau zu berechnen, die Gemeinde habe nicht 
mehr das Potential, diese „großzügig“ zu kalkulieren.

Glasfaserarbeiten in Schopfloch und Oberiflingen, 
Sachstand
Bürgermeister Staubitzer gab bekannt, dass die Glasfaserar-
beiten in Schopfloch im März 2025 starten sollen und laut 
Bauzeitenplan bis Ende Juli 2025 fertiggestellt sein sollen. 
Dann müsse eine notwendige Dokumentation erstellt und 
vom Fördergeber (Land Baden-Württemberg) geprüft und 
freigegeben werden. Anschließend werde diese an den Be-
treiber übergeben. Wie viel Zeit dies in Anspruch nehmen 
wird, könne derzeit nicht gesagt werden.
Zum Ortsteil Oberiflingen berichtete der Vorsitzende, dass 
hier die Glasfasern im Ausbaubereich schon eingeblasen 
sind. Jetzt müsse noch eine Dokumentation fertiggestellt 
werden, die der Betreiber (NSW-Netz) haben möchte, bevor 
er alles in Betrieb nimmt. Auch hier sei ungewiss, wie lange 
das dauern werde, da der Fördergeber die Anforderungen 
an die Dokumentation ständig ändere und die beauftragte 
Firma Gall + Gärtner in Gesprächen über den genauen Um-
fang der Dokumentation sei.

Der Gemeinderat nahm den Sachverhalt zur Kenntnis.

Kindergarten Oberiflingen, vorübergehende Betreuung 
der Kinder im Kindergarten Unteriflingen
Bürgermeister Staubitzer informierte darüber, dass auf-
grund eines hohen Krankenstandes bei den Erzieherinnen 
im Kindergarten Oberiflingen diese Kinder derzeit im Kin-
dergarten Unteriflingen betreut werden.
Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis.

Frage einer Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 
in der Hauptstraße, Schopfloch
Bürgermeister Staubitzer informierte über ein Schreiben 
der Kindergarten- und Schulleitung vom 10.01.2025, mit 
welchem diese ihn gebeten habe, das Thema Tempo 30 in 
der Hauptstraße weiterzubetreiben beziehungsweise umzu-
setzen.
Der Vorsitzende ergänzte, dass er diesbezüglich ohnehin im 
Austausch mit dem Landratsamt Freudenstadt sei, da auch 
er im Bereich der Hauptstraße die Notwendigkeit hierfür 
sehe.
Der Gemeinderat nahm den Sachverhalt zur Kenntnis.

Vortragsabend zum Thema „Goldblattkreuz“ im 
Schopflocher Gemeindewappen
Bürgermeister Staubitzer gab bekannt, dass am Freitag-
abend, 11.04.2025 ein Vortragsabend zum Thema „Gold-
blattkreuz“ im Schopflocher Gemeindewappen stattfinden 
wird. Hierzu werde eine Referentin, Frau Dr. Terp-Schunter, 
einen Vortrag halten und weitere Grußworte oder Beiträge 
seien geplant.

Heizung Iflinger Halle
Ortsvorsteher Haas berichtete, dass es ständig Probleme 
mit der Heizung in der Iflinger Halle gebe. Er sehe es für not-
wendig an, sich zeitnah über eine Lösung für das Heizungs-
problem Gedanken zu machen. Sein Vorschlag wäre, dass 
sich der Ortschaftsrat Oberiflingen mit dem Thema befasst 
und ein Konzept zur Problembehebung erstellt.
Der Gemeinderat nahm dies zur Kenntnis.

Vorankündigung

Goldblattkreuze - Glaubenszeugnisse des frühen 
Christentums

Einladung zum Vortrag mit Dr. Martina Terp-Schunter
Goldblattkreuze

Glaubenszeichen der Alamannen
Wo? 	 Veranstaltungshalle Schopfloch
Wann? 	11. April 2025, 19:00 Uhr
Nähere Informationen folgen.

Hinweis zur Pflicht der Anmeldung von Hunden im 
Gemeindegebiet
Die Gemeinde Schopfloch erhebt, wie fast alle Kommunen 
in Deutschland, eine Hundesteuer. Diese wird nach Anmel-
dung durch den Hundehalter und damit Steuerpflichtigen 
bei der Gemeindeverwaltung von der Gemeindekasse ver-
anlagt. Derzeit beträgt die jährliche Hundesteuer 96 Euro für 
einen Hund. Mehr ist zu bezahlen, wenn mehr Hunde gehal-
ten werden bzw. wenn eine Zwingersteuer zu veranlagen ist.
Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass nicht 
alle Hunde im Gemeindegebiet angemeldet sind. Aus Grün-
den der Steuergerechtigkeit ist darauf hinzuweisen, dass 
jegliche Hundehaltung zu melden ist. Das bewusste, also 
vorsätzliche, aber auch das leichtfertige Unterlassen dieser 
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Fundsache
Letzte Woche wurden im Bereich des Blumenladens Fräu-
lein Grün Handschuhe gefunden.
Der Eigentümer kann die Fundsache beim Fundbüro, Rat-
haus Schopfloch, abholen oder sich unter der Telefonnum-
mer 07443/9603-16 melden.

Sperrung Bahnhofstraße
Aufgrund von Bahnübergangssanierungen bei dem Bahn-
übergang Richtung Dettlingen ist der gesamte Verkehr vom 
21.02. bis 28.02. gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschil-
dert.
Wir bitten um Verständnis.

Freiwillige Feuerwehr

Übung Einsatzabteilung Schopfloch
Die nächste Übung der Einsatzabteilung Schopfloch findet 
am Freitag, dem 24. Januar 2025, um 19:30 Uhr im Feuer-
wehrhaus Schopfloch statt.
Uwe Finkbohner,
Abteilungskommandant Schopfloch

Übung Einsatzabteilung Schopfloch
Die nächste Übung der Einsatzabteilung Schopfloch findet 
am Freitag, dem 7. März 2025, um 19:30 Uhr im Feuerwehr-
haus Schopfloch statt.
Uwe Finkbohner,
Abteilungskommandant Schopfloch

Freiwillige Feuerwehr Abteilung Jugend

Übung Jugendfeuerwehr Schopfloch
Die nächste Übung der Jugendfeuerwehr Schopfloch findet 
am Montag, 27. Januar 2025, um 18:30 Uhr im Feuerwehr-
haus Schopfloch statt.
Kevin Haist
Jugendwart

Oberiflingen

Sperrung Berghofstraße
Aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Bereich der Berghof-
straße 4 ist in diesem Bereich vom 22.01. bis 14.02.2025 die 
Straße halbseitig gesperrt.
Wir bitten um Verständnis.

Freiwillige Feuerwehr

Treffen Alterswehr
Die Alterswehr trifft sich am Dienstag, 28. Jan. 2025 um 
19:00 Uhr im FFW-Haus in Oberiflingen.
gez. Andreas Zeller

Ende des amtlichen Teils

Von anderen Behörden und Ämtern

GVV Dornstetten

Sind Sie auf der Suche nach einer neuen und spannenden Herausforde-
rung? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Verstärken Sie unser Team!
Der Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten ist als Planungsbehörde  
zuständig für über 19.000 Einwohner in den Mitgliedsgemeinden 
Dornstetten, Glatten, Schopfloch und Waldachtal. Das Verbandsgebiet 
erstreckt sich zwischen Schwarzwald und Gäu und bietet eine hohe  
Attraktivität.
In unserem Verbandsbauamt ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die 
Stelle eines

Sachbearbeiters in der  
Bauleitplanung (m/w/d)

in Teilzeit (mind. 50 %) zu besetzen.
Aufgabenschwerpunkte:
• Verwaltungsmäßige Abwicklung der Bebauungsplanverfahren der 

Verbandsgemeinden in Zusammenarbeit mit Planungsbüros und 
der Verbandsbaumeisterin

• Entwurf von städtebaulichen sowie öffentlich-rechtlichen Verträgen, 
Sitzungsvorlagen und Satzungsmustern für die Verbandsgemeinden

• Koordination der Flächennutzungsplanung im Verbandsgebiet von 
der Aufstellung bis zur Genehmigung

• Erstellung von Stellungnahmen zur Regionalplanung
• Führung des Ökokontos
• Einzelprojekte in der Digitalisierung
• Wahrnehmung der Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte/r
Sie sind bei uns richtig, wenn Sie Folgendes mitbringen
• ein abgeschlossenes Studium zum Bachelor of Arts – Public  

Management bzw. als Diplom-Verwaltungswirt (FH) oder eine  
vergleichbare Qualifikation

• idealerweise Kenntnisse im Bauplanungsrecht
• gute EDV-Kenntnisse
• selbständiges, sorgfältiges und eigenverantwortliches Arbeiten
• Zuverlässigkeit, Kooperationsfähigkeit und einen freundlichen 

Umgang mit Bürgern
Bieten können wir Ihnen
• eine Einstellung bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen 

im Beamtenverhältnis bis zur Besoldungsgruppe A 11 oder eine 
vergleichbare Vergütung im Rahmen des TVöD mit der Möglichkeit 
des „JobBike“

• eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem sehr 
motivierten, kompetenten und kollegialen Team

• gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie
• attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten 
• eine herausfordernde Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld 
• einen modernen Arbeitsplatz sowie eine gute Erreichbarkeit auch 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige  
Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen 
Unterlagen bis 21.02.2025 an den Gemeindeverwaltungsverband 
Dornstetten, Hauptstraße 18, 72280 Dornstetten oder per Mail an 
gvv-schmid@online.de.
Für Fragen und Auskünfte stehen Ihnen die Verbandsbaumeisterin, Frau 
Sophia Stockburger, Tel. 07443 9604-21, gvv-stockburger@online.de,  
und der Leiter des Gemeindeverwaltungsverbandes, Herr Tobias Schmid, 
Tel. 07443 9604-22, gvv-schmid@online.de, gerne zur Verfügung.
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Gemeindeverwaltungsverband  
Dornstetten

Landkreis Freudenstadt

 
 Foto: Gemeindeverwaltungsverband Dornstetten

Ist Ihre Hausnummer gut erkennbar?
Im Notfall entscheiden Sekunden!


